
Rhein-Neckar-Kreis 
Stadt Rauenberg 

 
 
 

Satzung 
 

über Örtliche Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan „Sandäcker“ 

 
 
 

Planungsstand : Beschluss zur Offenlage, 04.07.2023 
 
 
 
Aufgrund von § 74 Abs. 1-3 der Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. Nr. 7,  
S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 41), sowie § 4 der  
Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, 698),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBl. S. 137), hat der Gemeinderat der  
Stadt Rauenberg am ____________ folgende Satzung über Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Sandäcker“ beschlossen : 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist dem beigefügten Übersichtsplan vom 26.01.2022/04.07.2023 
zu entnehmen. 
 
 

§ 2 
Örtliche Bauvorschriften 

 
Für die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken im Geltungsbereich dieser Satzung 
werden nach § 74 LBO folgende Örtliche Bauvorschriften festgesetzt : 
 
 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) 1.  LBO) 
 
1.1. Dachgestaltung der Hauptbaukörper 
 
1.1.1 Dachneigung 
 
Es sind Dachneigungen zwischen 10° und 38° zulässig. 
 
Eine flachere Dachneigung ist dann zulässig, wenn eine extensive Dachbegrünung mit einer Substratstärke 
größer/gleich 12 cm vorgesehen ist. 
 
Bei der Errichtung von Doppelhäusern und Hausgruppen beträgt die Dachneigung zwingend 30°. 
Hiervon kann abgewichen werden, wenn durch eine Baulast sichergestellt ist, dass beide Doppelhaus-
Hälften oder alle Hausgruppen-Einheiten eine einheitliche Dachneigung im Rahmen dieser Festsetzung 
erhalten. 
 
1.1.2 Dachform 
 
Zulässig sind symmetrische Sattel- und Walmdächer, Flach- und Pultdächer. 
 
Bei versetzten Pultdächern darf die den Höhenunterschied beider Dachflächen beschreibende sichtbare 
Wandfläche das Maß von 1,50 m nicht überschreiten. 
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Doppelhäuser oder Hausgruppen sind mit symmetrischen Satteldächern zu errichten. 
Hiervon kann abgewichen werden, wenn durch eine Baulast sichergestellt ist, dass beide Doppelhaus-
Hälften oder alle Hausgruppen-Einheiten eine einheitliche Dachform im Sinne dieser Festsetzung erhalten. 
 
1.1.3       Dachaufbauten/Dacheinschnitte 
 
Dachgauben und Dacheinschnitte dürfen je Dachseite in ihrer Summe drei Fünftel der Gebäudelänge nicht 
überschreiten. 
 
Es ist der nachfolgend genannte Abstand einzuhalten : 
 

▪ von der Giebel-Außenwand eines Gebäudes :  mindestens 1,00 m 
▪ vom First :  mindestens 0,50 m (senkrecht gemessen)  

 
 
Durch Gauben und Dacheinschnitte darf die Traufe nicht unterbrochen werden. 
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Nebengiebel sind ohne Begrenzung der Breite zulässig. Sie müssen jedoch von der Außenhülle der jeweili-
gen Fassade um mindestens 25 cm hervortreten. 
 
 

 
 
 
Nebengiebel werden auf den Umfang zulässiger Dachgauben je Dachseite angerechnet. 
 
 

2. Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) 3. LBO) 
 
2.1. Einfriedungen 
 
Der Bezugspunkt für die zulässige Höhe von Einfriedungen entlang öffentlicher Straßen und Wege ist die an 

die Einfriedung angrenzende Höhe der öffentlichen Verkehrsfläche (Hinterkante Tiefbordstein).  

Hiervon gemessen dürfen die nachfolgend unter den Ziffern 2.1.1 und 2.1.3 angegebenen Höhen an keiner 

Stelle der Einfriedungsanlagen überschritten werden. 

 

2.1.1 Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßen und Wege  

 

Die zulässige Höhe von Einfriedungen darf entlang der öffentlichen Verkehrsfläche folgende Maße nicht 

überschreiten : 

 

▪ „Blickdichte Einfriedungen“ bis zu einer maximalen Höhe von 1,50 m 

 

▪ „Offene Einfriedungen“ bis zu einer maximalen Höhe von 1,80 m 

 

„Offene Einfriedungen“ im Sinne dieser Satzung sind Einfriedungen, bei denen mindestens 50 % der 

Ansichtsfläche licht- und luftdurchlässig sind oder als Hecken oder Sträucher eine „lebende Einfrie-

dung“ darstellen.  

Die Ansichtsfläche darf sich aus offenen und blickdichten Bereichen zusammensetzen.  

Die blickdichten Bereiche dürfen maximal 1,00 m breit sein. Die offenen Bereiche müssen mindes-

tens 0,50 m breit sein (siehe Anlage 2 dieser Satzung). 

 

▪ „Lebende Einfriedungen“ bis zu einer maximalen Höhe von 1,80 m 

 

„Lebende Einfriedungen“ sind in einem Abstand von mindestens 0,50 m von der öffentlichen Fläche 

zu pflanzen. 

 

2.1.2 Einfriedungen zwischen privat genutzten Grundstücken 

 

Hier gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Nachbarrecht für Baden-Württemberg (Nachbar-

rechtsgesetz – NRG). 

 

Hiervon abweichend sind Sichtschutzwände bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig : 

 

▪ im Terrassenbereich und Doppelhaus-Einheiten und Hausgruppen  

auf einer Länge von bis zu 5,00 m 
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2.1.3 Ergänzende Vorgaben zu Einfriedungen 
 

Einfriedungen im Bereich von Sichtdreiecken 

 

Die Flächen, auf denen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes Sichtdreiecke dargestellt sind, müssen 

zum Zweck der Verkehrssicherheit frei von sichtbehindernden Pflanzungen und Einfriedungen bleiben. 

Die Höhe von Bepflanzungen und Einfriedungen darf innerhalb des Sichtdreieckes, unabhängig der Vorga-

ben der Ziffer 2.1.1, das Maß von 0,80 m nicht überschreiten (siehe auch Ziffer 6. der Schriftlichen Festset-

zungen). 

 

Einfriedungen auf Stützwänden 

 

Wird eine Einfriedung auf einer Stützmauer, bzw. innerhalb eines Abstandes von 1,25 m zu einer Stützmau-

er versetzt, ist diese, sofern die Gesamthöhe von Stützwand und Einfriedung das Maß von 1,50 m über-

schreitet, „offen“ im Sinne der Definition der Ziffer 1.1.1 auszuführen und darf eine Höhe von 1,00 m nicht 

überschreiten. 

 

Als Bezugspunkt der nicht zu überschreitenden Höhe gilt die Oberkante der Stützmauer (diese darf eine 

Höhe von 1,20 m nicht überschreiten siehe Ziffer 2.2). 
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2.2.  Böschungen und Stützmauern 
 
Die Geländeverhältnisse benachbarter Grundstücke sind aufeinander abzustimmen.  
 
Zur Geländeabsicherung sind Stützmauern innerhalb der Baugrundstücke und an allen Nachbargrenzen nur 
mit einer sichtbaren Höhe von bis zu 1,20 m zulässig, jeweils gemessen von dem tiefsten an das Bauwerk 
angrenzenden Punkt des geplanten Geländes. 
Größere Höhen sind durch das Anlegen von Böschungen im Verhältnis 1:2 oder flacher abzufangen. 
 
Ausnahmen sind zulässig zur Absicherung grenznaher Garagen, Zufahrten und PKW-Stellplätze (Grenzab-
stand kleiner/gleich 2,00 m). 
 

 

3. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 74 (2) 2. LBO) 
 
Die Stellplatzverpflichtung wird im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes, abweichend vom  
§ 37 (1) LBO, wie folgt erhöht : 
 

▪ bis zu einer Wohnfläche von 45 m² : 1,0 Stellplatz/WE 
▪ ab einer Wohnfläche größer/gleich 45 m² : 2,0 Stellplätze/WE 

 
 

§ 3 
Bestandteile 

 
Der Lageplan vom 26.10.2020 mit seiner Abgrenzung ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer den Örtlichen Bauvorschriften nach § 2 dieser Satzung 
zuwiderhandelt. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 74 Abs. 6 LBO). 
 
 
 
 
 
 
 
Rauenberg, den ____________                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Seithel, Bürgermeister 
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Anlage 1 
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Anlage 2 

 

 

Elemente, die gemäß der Definition der Ziffer 2.1.1 als „offene Einfriedung“ gelten 

(beispielhafte unmaßstäbliche Darstellung) 

 
 

 


